
Alles unauffällig? -
Risikoprüfung Kinder

DVfVW Tagung 10. Mai 2017
Dr. Clive Anthony Moore Allianz Deutschland AG und Manuela Zwanzig Swiss Life AG



Definition Kinder

Säuglinge

•Woche 1 - 4 
Neugeborenes

•bis 1. Lebensjahr

Kleinkinder 

•2. – 4. Lebensjahr

•6. – 10. Lebensjahr 
Vorschulkinder

Jugendliche

•10. - 12. Lebensjahr 
späte Kindheit

•13. – 19 Lebensjahr 
Teenager



Unsere Fragen

• Und was heißt das für uns als Branche bei der Entwicklung von 
Absicherungen für Kinder?

• Stellen wir bei der Absicherung von Kindern in den 
Versicherungsanträgen die richtigen Fragen?

• Gibt es Unterschiede in der Praxis der Risikoprüfung von Kindern und 
Erwachsenen je nach Produkt? 

• Welche Bedeutung haben Erkenntnisse aus der Transitionsmedizin? 



Transitionsmedizin

• Ärzte, Psychologen, Sozialmediziner, Genetiker, Soziologen und 
Fachleute aus weiteren Wissenschaften kooperieren in der neuen 
Fachgesellschaft.

• Ihr Ziel: Für chronisch kranke Kinder und Jugendliche soll die 
„Transition“ verbessert werden – also der geplante Übergang von 
einer Kind-zentrierten zu einer Erwachsenen-zentrierten 
Gesundheitsversorgung.



Transitionsmedizin

Noch vor 60 Jahren lag 
die Lebenserwartung der 
Patienten mit 
Mukoviszidose im Mittel 
bei 1–2 Jahren, für einen 
heute geborenen Säugling 
mit Mukoviszidose können 
wir von etwa 50 Jahren 
ausgehen. 

Mukoviszidose
Beispiel einer chronischen Erkrankung des Kindesalters mit 

gestiegener Lebenserwartung



Welche Risiken für Kinder
wollen wir absichern?

- Schulunfähigkeit

- Pflegebedürftigkeit – zu beachtende Punkte nach dem neuen 
Pflegestärkungsgesetz per 01.01.2017

- Verdienstausfall der Eltern bei Betreuungs-Bedürftigkeit

- …



• Risikolebensabsicherungen für Kinder
• Kinderpflegerente
• Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) für 

schulpflichtige Kinder
• Grundfähigkeitsabsicherung für Kinder
• Krankenzusatzversicherung für Kinder 
• Unfallversicherung für Kinder
• Versicherung gegen Kinderinvalidität 
• Invalidität (nach Krankheiten mit 

bleibenden Schäden)

Übersicht Produkt-
angebote zur Kinder-
versicherung



Welche medizinischen Daten haben oder brauchen wir, um 
Risikoeinschätzungen treffen zu können?

• Gesundheitsfragen
• Unter Umständen weitere Daten

 Untersuchungshefte („U-Hefte“), Impfausweis
 Ärztliche und nichtärztliche Befundberichte
 Ausführliche GdB-Bescheide
 Einschätzungstools
 Literaturrecherche, Studiendaten
 …

Medizinische 
Risikoprüfung



Medizinische Daten

Neugeborenenscreening



Medizinische Daten
U1 direkt nach Geburt Neugeborenenuntersuchung

•APGAR Test, Vitamin K Gabe 
•Beurteilung kindlicher Reife 
•Untersuchung Nabelschnurblut / Sauerstoffgehalt
•Sehr gründliche Untersuchung:

Organe, Haut, Geschlechtsteile, Knochen, Verdauungssystem, Reflexe
•Überprüfung – Geburtsverletzungen, Fehlbildungen

U2 3. -10. Lebenstag Neugeborenen Basisuntersuchung 

•Stoffwechsel – Neugeborenenhörscreening Test 
•Zweite Vitamin K Gabe 
•Evtl. Beginn Rachitis – Fluorprophylaxe 
•Überprüfung Reflexe, Reaktion auf Reize 
•Ultraschall der Hüfte 

https://www.g-ba.de/downloads/62-492-1333/RL_Kinder_2016-11-24_iK-2017-01-28.pdf



Medizinische Daten
J1 12 -14 Jahre 

•Beurteilung der Entwicklung 
•Besprechen von Problemen und Konflikten
•Beratung zu Hautproblemen und Sexualität
•Ansprechen von Themen:

 Verhütung
 Drogen, Alkohol
 Ernährung
 Sport

•Urinuntersuchung
•Blutuntersuchung

J2 16 -17 Jahre

•Erkennen und Behandeln von:
 Pubertätsstörungen
 Haltungsstörungen
 Kropfbildung 

•Kompletter Gesundheits-Checkup
•Besprechung von für Jugendliche wichtige Themen

z.B. Berufswahl, Sexualität 



Medizinische Daten

Einsatz seit 01.01.2017

neu



Was sollte der Risikoprüfer im Untersuchungsheft unter anderem 
beachten?

• Frühgeburten, Zwillings- oder Mehrlingsgeburten
• Körpermaße bei Geburt, z.B. Gewicht <1000(-1500)g
• Ergebnisse des Neugeborenenscreening
• Wachstumsdaten/-skalen
• Hüfterkrankungen
• Hinweise auf angeborene Erkrankungen
• Auffälligkeiten der motorischen, sprachlichen oder kognitiven 

Entwicklung
• Sozial-emotionale Auffälligkeiten
• Teilleistungsschwächen
• Neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen
• Andere ihre Entwicklung beeinträchtigende Grundkrankheiten
• …

Medizinische 
Risikoprüfung



Medizinische Daten

Wachstumsskalen • Kopfumfang

 bei Geburt etwa 33-37 cm
 Mikrocephalie (kontinuierlich unter 03. Percentile)
 Makrocephalie (kontinuierlich über 97. Percentile)

• Körperlänge

 Hochwuchssyndrome
 Kleinwuchssyndrome
 Familiärer Groß-; Kleinwuchs

• Körpergewicht

 Untergewicht 
(Verdauungsprobleme, Essstörungen, 

Syndrome…)
 Übergewicht 

(Adipositas, Essstörungen, Syndrome…)
• BMI

 BMI Tabelle für Kinder und Jugendliche
 BMI Tabelle für Mädchen und Jungen



Medizinische Daten

http://www.aga.adipositas-gesellschaft.de/fileadmin/PDF/Leitlinien/AGA_S2_Leitlinie.pdf

Konsensbasierte (S2) Leitlinie zur Diagnostik, Therapie und Prävention 
von Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter vom 
15.10.2015



Perzentilen Online 
Rechner Beispiele

https://ssl.kinderarzt.at/de/mutter-kind/perzentilen/https://www.pedz.de/de/bmi.html



Was gibt es darüber hinaus 
zu beachten?
• Unterschiede bei der BMI-Berechnung bei Kindern und 

Erwachsenen
• Gendiagnostikgesetz, insbesondere §18

http://www.gesetze-im-internet.de/gendg/index.html
• Seltene Erkrankungen

http://www.orpha.net/national/DE-DE/index/über-orphanet/



Beispielfälle aus der
Praxis
Fall 1:
• 9 Monate altes Mädchen; Versicherungsantrag 10/2016
• Kinderpflegerente 1.500 € mtl. mit Beitragsbefreiung bei 

Pflegebedürftigkeit und Option der späteren Umwandlung in BU ohne 
erneute Gesundheitsprüfung

• Gesundheitsfragen: alles verneint bis auf Frage „Klinikaufenthalte in den 
letzten 10 Jahren“



Beispielfälle aus der
Praxis

Fortsetzung Fall 1:
• Weitere Anlagen:



Beispielfälle aus der
Praxis
Fortsetzung Fall 1:
• Fragen des Sachbearbeiters: versicherungsmedizinische 

Einschätzung des „Neugeborengelbsucht“? Spätere Umwandlung in 
BU ohne erneute Gesundheitsprüfung?

• Votum:



Beispielfälle aus der
Praxis
Fall 2:
• Leistungsfall Kinderpflege eines mittlerweile 2,5-jährigen Jungen 
• 09/2016 Zuerkennung der Pflegestufe 1 wegen dringendem Verdacht auf 

eine konnatale Cytomegalievirus-Infektion mit armbetonter infantiler 
Cerebralparese links und allgemeiner Entwicklungsverzögerung. Das Kind 
ist für ein Cochlea-Implantat vorgesehen.

Prüfung der vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung
• 01/2015 Antrag auf Kinderpflegeabsicherung
• 08/2014 vorvertraglich Hörscreening mittels TEOAE =  transient evozierte 

akustische Emissionen: am linken Ohr auffälliger, für eine Schwerhörigkeit 
sprechender Befund

• 09/2014 Testwiederholung, wiederum Hinweis auf Hörminderung links, 
Ursache der Schwerhörigkeit zunächst weiter unklar



Beispielfälle aus der
Praxis
Fortsetzung Fall 2:
• Gesundheitsfragen bei Antragstellung 01/2015



Beispielfälle aus der
Praxis
Fortsetzung Fall 2:
• Votum bei Kenntnis der Hörminderung bei Antragstellung?
• In Kenntnis des auffälligen Hörtests hätten wir zum  

Antragszeitpunkt den Versicherungsschutz reponiert, bis 
eine syndromale Schwerhörigkeit ausgeschlossen 
worden ist.

• Aus dem beigefügten Fachartikel geht hervor, dass die 
syndromalen Schwerhörigkeiten einen hohen Anteil 
angeborener Schwerhörigkeiten ausmachen, das heißt, 
dass bei diesen Formen von Schwerhörigkeit auch die 
Schädigung bzw. Missbildung weiterer Organsysteme zu 
erwarten und hier umfassend weiter zu untersuchen ist.

• Wenn im weiteren Verlauf klar geworden wäre, dass 
keine syndromale Schwerhörigkeit vorliegt, also keine 
weiteren Organsysteme betroffen sind, dann wäre bei 
einseitiger Schwerhörigkeit ein Angebot für KiPflege 
möglich gewesen, allerdings ohne die spätere 
automatische Option zur Umwandlung in eine BU.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und 
Diskussionsbeiträge!


